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Präambel

Würzburg ist Stadt der Vielfalt, in der die unterschiedlichsten Menschen zusammen leben. Diese Vielfalt wollen wir und unterstützen wir, und engagieren uns, damit Menschen nicht diskriminiert, bedroht oder angegriffen werden. 

Das Bündnis schaut hin, sensibilisiert und macht Diskriminierungen öffentlich, auch damit sich in Würzburg jede/jeder einzelne bewusst macht, dass dagegen angegangen werden muss und konkret etwas für mehr Toleranz und friedlichen Umgang miteinander in unserer Gesellschaft getan werden kann. Wir ermutigen zu mehr Engagement für eine friedliches Zusammenleben und möchten Menschen dazu befähigen, sich zu gegebenem Anlass zu wehren bzw. anderen beizustehen.

Durch verschiedene Aktionen und Angebote sowie durch unser bürgerschaftliches Tun wollen wir die Idee für mehr Zivilcourage weiter entwickeln und viele Würzburger/Würzburgerinnen zum Mitmachen gewinnen.

Mittlerweile haben sich zahlreiche Würzburger Organisationen zur Zivilcourage bekannt und sind dem Bündnis beigetreten, das am 13. Februar 2006 offiziell gegründet wurde. Das Bündnis soll auch künftig erweitert und ausgebaut werden – für mehr Menschenwürde im Alltag unserer Stadt Würzburg. 
Dazu gibt sich das Würzburger Bündnis für Zivilcourage folgende Geschäftsordnung:
1) Name und Sitz
Der Name des Bündnisses lautet „Würzburger Bündnis für Zivilcourage“ (im Folgenden WBZ). Sein Sitz ist Würzburg. 
Derzeit werden die Mittel des WBZ über die Jugendbildungsstätte Unterfranken des BezJR Unterfranken treuhänderisch verwaltet.

Der Sprecher-/Sprecherinnenrat (siehe Organe) gewährleistet Finanzverwaltung, Datenschutz und eine weitestgehende Haftungsfreistellung der Mitglieder, soweit es sich um natürliche Personen handelt und diese nicht anderweitig versichert sind.

2) Aufgaben und Ziele

Das WBZ ist ein Zusammenschluss von gemeinnützigen Organisationen sowie ehrenamtlich tätigen Personen, die sich zum Ziel gesetzt haben in Würzburg für Zivilcourage und gegen Diskriminierung zu arbeiten und damit einen Beitrag zu einer gemeinsam verantwortlich gestalteten menschlichen Gesellschaft zu leisten.

Die Ziele des Würzburger Bündnisses für Zivilcourage im Einzelnen:

2.1 
Förderung des Dialogs von gesellschaftlichen Gruppen und Organisationen in Würzburg, die sich gegen Diskriminierung in jeglicher Form engagieren.

2.2 Strukturelle Diskriminierung in Würzburg erkennen durch 
· Befragung von Interessensverbänden 

· Informationen aus den städtischen Beiräten und von städtischen Beauftragten 
über den Ombudsrat.
· Informationen, die an das Bündnis herangetragen werden

· Gezielte Befragungen und Recherchen in Diskriminierungsfällen
· Ergebnisse von Symposien
· Analyse von Medienberichten
2.3 Struktureller Diskriminierung in Würzburg begegnen und ihr das Würzburger Bündnis für Zivilcourage entgegensetzen

· als Bündnis die diskriminierende Stellen, Organisation oder Gruppe ansprechen

· die Öffentlichkeit suchen

· Mitarbeit zur Einrichtung einer Antidiskriminierungsstelle für Würzburg

· Herantreten an politische Entscheidungsträger insbesondere über den Ombudsrat.
· Schulungsangebote für Schulen

· Schulungsangebote für Verwaltungseinrichtungen

· Zusammenarbeit mit der Polizei

2.4 Zivilcourage zum Thema in der Bevölkerung machen und zur Zivilcourage auffordern, durch
· Werbeaktionen 
· Informationsveranstaltungen

· Symposien
· Interkulturelle und interreligiöse Veranstaltungen
· Zusammenarbeit mit Schulen und Projekten an Schulen
· LehrerInnenfortbildungen und Zusammenarbeit mit Lehrkräften
· Zusammenarbeit mit den Medien

· weitere Veranstaltungen

2.5 Die BürgerInnen befähigen Zivilcourage zu zeigen, z.B. durch Trainings für Zivilcourage für interessierte Einzelpersonen, Multiplikatoren und Schulklassen.
2.6 Ansprechpartner sein für Opfer struktureller und gesellschaftlicher Diskriminierung

2.7 Aufzeigen, dass Diskriminierung und Zivilcourage viele Facetten und Gesichter haben.
2.8 
Präventive Arbeit leisten für ein besseres Miteinander aller Bevölkerungsgruppen. Vorurteilen gegen verschiedene gesellschaftliche Gruppen begegnen.
3) UnterstützerInnen

Unterstützer/Unterstützerinnen sind gemeinnützige Organisationen, Institutionen, Verbände und Vereinigungen ohne parteipolitische Funktion sowie natürliche Personen.

Über die Aufnahme in das Bündnis entscheidet der Sprecherrat nach Unterzeichnung der Bündniserklärung. 
Über einen Ausschluss von Unterstützer-/Unterstützerinnenorganisationen und Einzelpersonen beschließt die Vollversammlung.

4) Organe
4.1 Vollversammlung
Die Vollversammlung setzt sich aus mindestens je einer Vertreterin/einem Vertreter der Unterstützer-/Unterstützerinnenorganisationen und den natürlichen Personen als Mitgliedern zusammen. Stimmberechtigt sind hierbei nur die Vertreter/Vertreterinnen der Unterstützer-/Unterstützerinnenorganisationen (1 Stimme pro Organisation). Vertritt eine Person mehrere Organisationen hat sie dennoch nur eine Stimme. Natürliche Einzelpersonen haben nur das passive, nicht das aktive Wahlrecht.

Die Vollversammlung beschließt über alle Belange des WBZ soweit die Aufgaben nicht an den SprecherInnenrat übertragen sind.
Die Vollversammlung wählt den SprecherInnenrat. Die Sitzungen der Vollversammlung werden vom SprecherInnenrat geleitet.
Die Vollversammlung tagt mindestens zweimal im Jahr. Die Einberufung erfolgt durch den SprecherInnenrat bis spätestens zwei Wochen vor der Vollversammlung unter Angabe der Tagesordnung. Die Beschlussfähigkeit der Vollversammlung liegt vor, wenn entsprechend ordnungsgemäß eingeladen wurde.

4.2 Sprecher-/Sprecherinnenrat
Der Sprecher-/Sprecherinnenrat soll aus mindestens 5 Personen bestehen. Er wird für die Dauer von zwei Jahren gewählt und ist das ausführende Organ der Vollversammlung und nur ihr gegenüber verantwortlich. Die Anzahl soll sich an den von der Vollversammlung als langfristig definierten Aufgabenfeldern orientieren und diese sollen von den Sprecher-/Sprecherinnen vertreten werden.
Aufgabendes Sprecher-/Sprecherinnenrats:

Der Sprecher-/Sprecherinnenrat stellt die Mitglieder des Ombudsrates bzw. schlägt entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Satzung der Stadt Würzburg dafür weitere Mitglieder vor. 
Der Sprecher-/Sprecherinnenrat schlägt entsprechend der jeweils gültigen Fassung der Satzung der Stadt Würzburg den Sprecher / die Sprecherin des Ombudsrates und seinen Stellvertreter/ seine Stellvertreterin vor.

Dem Sprecher-/Sprecherinnenrat obliegen folgende inhaltliche Aufgabenfelder

a. Diskriminierungserfahrungen/ Fallbearbeitung
b. Interreligiöser Dialog 
c. Training für Zivilcourage 
d. Öffentlichkeitsarbeit 
e. Inhaltliche Weiterentwicklung 

Zur Arbeit in diesen Aufgabenfeldern ist es den Mitgliedern des SprecherInnenrats möglich, Arbeitskreise einzurichten, die im Namen des WBZ agieren. Der SprecherInnenrat tagt in regelmäßigen Abständen, mindestens aber viermal jährlich.

Bei der jeweils vorangegangenen Sitzung werden gemeinsam Termin und Ort der nächsten Sitzung festgelegt. Über die Ergebnisse der Sitzung wird Protokoll geführt. Dieses wird den UnterstützerInnen des WBZ sowie der Stadt Würzburg und den in der Stadt Würzburg mit dem Thema Diskriminierung befassten Stellen zugeleitet. 

Der SprecherInnenrat verantwortet die Umsetzung der oben genannten Ziele des WBZ.

